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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1992

Norm

ASVG §255 Abs3 Dc

Rechtssatz

Ein Saisonarbeitsplatz gewährleistet kein regelmäßiges, den Lebensunterhalt durchgehend sicherndes Einkommen.

Bloße Saisonarbeitsstellen sind daher als Verweisungsberufe im Rahmen der Prüfung eines Pensionsanspruches

wegen geminderter Arbeitsfähigkeit jedenfalls dann außer Betracht zu lassen, wenn der Versicherte bisher nicht

laufend als Saisonarbeitskraft tätig war.
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